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2. Oktober: Der Nationalrat beschließt eine Bundesf i -

nanzgesetznovelle Sie sieht unter anderem eine Er

höhung des Kreditrahmens zur Finanzierung des 

Budgetdef iz i ts um 3,4 Mrd S vor 

Der Nationalrat beschließt das 2. Budgetüberschre i 

tungsgesetz 1986 Es sieht Mehrausgaben von 

6,1 Mrd S vor. Sie werden durch zusätzl iche Einnah

men in der Höhe von 3,3 Mrd S und durch zusätzl i

che Kredite (Erhöhung des Defizits) von 2,8 Mrd. S 

bedeckt 

Der Nationalrat beschließt eine Anhebung des allge

meinen Absetzbet rags in der Lohn- und E inkommen

steuer sowie die Wiedereinführung eines Kinderab-

setzbetrags für Alleinverdiener (Alleinerhalter) Der 

allgemeine Absetzbet rag wird je nach der Einkom

menshöhe gestaffelt um 3.360 S bis 1.360 S angeho

ben. Er beträgt somit ab 1. Jänner 1987 zwischen 

8.460 S und 6.460 S Der Kinderabsetzbetrag beträgt 

600 S pro Jahr 

14 Oktober Die Bundesregierung bringt einen Ent

wurf zum Bundesf inanzgesetz 1987 im Parlament e in: 

Aufgrund der Neuwahlen wurde er jedoch nicht mehr 

verabschiedet, sodaß er ab 1 Jänner 1987 für läng

stens vier Monate als Budgetprovisor ium gilt 

l November Die Oesterreichische Nationalbank lok-

kert und vereinfacht eine Reihe devisenrechtl icher 

Best immungen Die Erleichterungen betreffen vor al

lem den Reiseverkehr und die generelle Bewil l igung 

von verschiedenen Banktransakt ionen 

Für die Arbei ter und Angestel l ten in der Metal l indu

strie tr i t t neben der im Vorjahr vereinbarten Arbe i ts 

zei tverkürzung auf 38 1 / 2 Wochenstunden ein neuer 

Kollektivvertrag in Kraft, der eine Anhebung der Min

dest löhne um 3,5% und der tst-Löhne um 2,5% vor

sieht Für die übrigen Industr ieangestel l ten werden 

die Mindestgehälter um 3,5% bis 4,5% und die Ist -Ge

hälter um 2,8% bis 3,3% angehoben 

19 November Erstmalige Berechnung der VIBOR 

(Vienna Interbank Offered Rate) für Dreimonatsgelder 

im Zwischenbankverkehr durch die Oesterre ichische 

Kontrol lbank Basierend auf Meldungen von sechs 

Banken soll die VIBOR ein Orient ierungszinssatz fü r 

variable Verzinsung werden. Als erster Wert e rgab 

sich ein Satz von 5 1 5 / i 6% 

1 Dezember Die Kol lekt iwer t ragslöhne in der Be

kleidungsindustr ie (ohne Vorarlberg) werden u m 

3,9% erhöht, die Ist-Stundenlöhne um 1,70 S 

10 Dezember Der Verfassungsger ichtshof hebt w e 

sentl iche Teile des Grunderwerbsteuergesetzes als 

verfassungswidr ig auf. 

1987 

1 Jänner Mit 1. Jänner tritt die Novelle zum Kredi t

wesengesetz in Kraft Sie enthält in erster Linie s t ren 

gere Haftkapitalvorschrif ten (bis 1996 ist ein Satz v o n 

4,5% der Bi lanzsumme zu erreichen) sowie eine Rei 

he r isikoorientierter Neuregelungen (z B Beschrän

kungen der Großkreditvergabe und der "of fenen" De

visenposit ionen). 

Das Gehal tsabkommen des öffent l ichen Dienstes 

sieht eine Erhöhung der Gehälter um 2,9% vor Im 

Metal lgewerbe werden die Mindest löhne um 3,8% 

und die Ist-Löhne um 2,8% angehoben Für die Han

delsangestel l ten tr i t t ein zweijähriger Kol lekt ivvertrag 

in Kraft, der für 1987 eine Erhöhung der Kol lek t iwer-

tragsgehälter um 3,5% und für 1988 um 2% vors ieht ; 

gleichzeit ig wurde eine Verr ingerung der Wochenar

beitszeit vereinbart, die zwölf Monate nach Änderung 

des Arbei tszei tgesetzes in Kraft t reten sol l 
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